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NEWS


Die steuerlichen Neuerungen 2011 
im Überblick

Aktuell: Die NoVA ist nicht Teil der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer!

Der EuGH hat gesprochen!

Am 22. Dezember 2010 hat der EuGH entschieden, dass die NoVA – entgegen der bisherigen Rechtsansicht des BMF – kein Teil des Entgelts für die Umsatzsteuer ist und daher nicht in die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer einbezogen werden darf. Grund für diese gegenteilige Rechtsansicht ist, dass die NoVA nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lieferung des Fahrzeuges (dies wäre aber für eine Einbeziehung in die Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage erforderlich) steht, sondern mit der Zulassung des Kraftfahrzeuges. Die Neuerung gilt nicht nur für die Lieferung, sondern auch für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Kraftfahrzeugen, da die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer auch in diesem Fall das Entgelt ist.

Wird die Anschaffung eines Kraftfahrzeuges nun billiger?

Kraftfahrzeuge werden aus diesem neuen Umstand aber leider nicht billiger, da sich gemäß (dem auch schon bisher geltenden) § 6 Abs. 6 NoVAG die NoVA um 20 % erhöht, wenn die NoVA nicht Teil der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist. Im Ergebnis kommt es daher zu keiner Änderung (Verringerung) der Steuerbelastung.

Hinweis: Aus verwaltungstechnischen Gründen kann die NoVA bis 28. Februar 2011 weiterhin in die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer einbezogen werden. In diesem Fall wird dann von der Einhebung des Erhöhungsbetrages gemäß § 6 Abs. 6 NoVAG abgesehen.

Steuerliche Neuerungen 2011 zum Lehrbuch „Grbenic/Grbenic: 
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Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht“

Im Folgenden werden die wesentlichsten Änderungen des Budget–begleitgesetzes 2011, die bereits in die aktuelle Auflage eingearbeitet wurden, kurz umrissen:

Was gibt es Neues bei der Einkommensteuer?

Die Forschungsförderung war bisher durch ein Nebeneinander von indirekter Forschungsförderung mittels Forschungsfreibeträgen (internationaler „Frascati“-For​schungsfreibetrag, nationaler „allgemeiner“ Forschungsfreibetrag für volkswirtschaftlich wertvolle Erfindungen und Forschungsfreibetrag für Auftragsforschung) und von direkter Forschungsförderung mittels Forschungsprämien („Frascati“-Forschungsprämie und Auftrags-Forschungsprämie) gekennzeichnet. Da die Administration dieser Förde​rungsstruktur für Unternehmer und für die Verwaltung gleichermaßen aufwendig ist, wurden mit Ablauf des 31. Dezember 2010 die Forschungsfreibeträge gestrichen und im Gegenzug die Forschungsprämien von 8 % auf 10 % erhöht. Die Forschungsförderung erfolgt somit nur mehr direkt über Forschungsprämien.

Die ursprünglich bis Ende 2010 befristeten Pendlerpauschalen wurden um ca. 10 % angehoben. Damit soll den steigenden Treibstoffpreisen im Hinblick auf die Erhöhung der Mineralölsteuersätze und den daraus resultierenden erhöhten Belastungen der Pendler entgegengewirkt werden.

Die Anschaffung von jungen Aktien und Genussscheinen kann nun nicht mehr als Sonderausgabe abgezogen werden. Die Steuerfreiheit der Erträge von vor dem 1. Jänner 2011 angeschafften jungen Aktien und Genussscheinen bleibt aber bestehen.

Auch bei den Absetzbeträgen gibt es einige Neuerungen. So können Steuerpflichtige ohne Kinder keinen Alleinverdienerabsetzbetrag mehr geltend machen (bisher: 364,00 Euro). Um zu vermeiden, dass Pensionsbezieher mit Pensionsbezügen von nicht mehr als 13.100,00 Euro im Kalenderjahr durch den Wegfall des Alleinverdienerabsetzbetrages Einkommenseinbußen erleiden, wird der Pensionistenabsetzbetrag für diese Personengruppe um den bisherigen Alleinverdienerabsetzbetrag für Steuerpflichtige ohne Kinder auf 764,00 Euro (bisher: 400,00 Euro) erhöht. Anspruchsvoraussetzung ist – wie bisher für den Alleinverdienerabsetzbetrag – dass der (Ehe-)Partner Einkünfte von nicht mehr als 2.200,00 Euro jährlich erzielt. Im Hinblick auf die Erhöhung der Mineralölsteuersätze wird schließlich der Pendlerzuschlag um ca. 10 % auf 141,00 Euro (bisher: 130,00 Euro) erhöht. Der Höchstbetrag beträgt nun 251,00 Euro (bisher: 240,00 Euro).

Ein Blick in die Zukunft …

Mit 1. Oktober 2011 werden in der Einkommensteuer wesentliche Änderungen bei der Kapitalbesteuerung eintreten. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen zählen zukünftig nicht nur die laufenden Erträge aus Kapitalanlagen (der Überlassung von Kapital), sondern auch Wertänderungen der Einkunftsquelle selbst (realisierte Wertsteigerungen aus der Veräußerung unabhängig von der Behaltedauer) sowie Einkünfte aus Derivaten (Optionen, Futures, Forwards, Swaps sowie sonstige derivative Finanzinstrumente wie z. B. Indexzertifikate). Die alte Struktur der Kapitalbesteuerung (teils KESt bzw. Sondersteuer mit Endbesteuerung, teils KESt mit Veranlagung [stille Gesellschaft] und teils Veranlagung [Privatdarlehen]) wird aufgegeben. In Hinkunft wird es zwei Gruppen geben:

· Veranlagung zum Tarif, v. a. für Privatdarlehen und Gewinnanteile aus der Beteiligung als stiller Gesellschafter
· 25 %ige Sondersteuer mit Abgeltungswirkung (Endbesteuerung) für alle übrigen Kapitalerträge unabhängig davon, ob diese aus dem laufenden Gewinn oder aus der Realisierung der stillen Reserven stammen. Sofern die kuponauszahlende Stelle im Inland liegt, wird die Steuer im Abzugsweg einbehalten (KESt), im Übrigen sind die Erträge in die Steuererklärung aufzunehmen.

Was gibt es Neues bei der Körperschaftsteuer?

Durch die Verweigerung der Benennung des wahren Empfängers einer Zahlung einer Körperschaft an im Inland steuerpflichtige Zahlungsempfänger („unzulässiges Schweigen“ anstelle der „Empfängernennung“) können ungerechtfertigte Steuervorteile erzielt werden. Um dies zu verhindern, ist ab 2011 für derartige Beträge (d. h. wenn die Körperschaft die Gläubiger oder Empfänger von Betriebsausgaben auf Verlangen der Abgabenbehörde nicht genau bezeichnet) ein Strafzuschlag in der Höhe von 25 % zu entrichten.

Was gibt es Neues bei der Umsatzsteuer?

Ab 2011 gibt es einige Veränderungen bei den Umsatzgrenzen. Die Umsatzgrenze (des vorangegangenen Kalenderjahres), bis zu der ein Unternehmer seine UVA (im Folgejahr) vierteljährlich abgeben darf, wurde auf 100.000,00 Euro (bisher: 30.000,00 Euro) angehoben. Gleichzeitig wurde die Steuererklärungsgrenze, bis zu der ein Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer-Erklärung abzugeben hat, auf 30.000,00 Euro (bisher: 7.500,00 Euro) angehoben. Die Lieferschwelle für die Anwendung der Versandhandelsregelung wurde schließlich von bisher 100.000,00 Euro auf 35.000,00 Euro herabgesetzt.

Was gibt es Neues in der Bundesabgabenordnung?

Der Steuerpflichtige kann über Antrag die abgabenrechtliche Beurteilung mittels eines Auskunftsbescheides von zum Zeitpunkt des Antrages noch nicht verwirklichten Sachverhalten durch die Abgabenbehörde verlangen (sog. „Advance Ruling“). Gegenstand derartiger Auskunftsbescheide sind Rechtsfragen im Zusammenhang mit Umgründungen, Unternehmensgruppen und Verrechnungspreisen. Der Antragsteller erwirbt mit dem Auskunftsbescheid einen Rechtsanspruch auf die darin vorgenommene abgabenrechtliche Beurteilung, sofern der in der Folge verwirklichte Sachverhalt nicht oder nur unwesentlich vom angefragten Sachverhalt abweicht. Derartige Auskunftsbescheide sind jedoch nicht kostenfrei; je nach der Höhe der Umsatzerlöse des Antragstellers ist ein Verwaltungskostenbeitrag zwischen 1.500,00 Euro und 20.000,00 Euro zu entrichten.

Auch bei den Verjährungsfristen gibt es zwei wesentliche Änderungen. Zum einen wurde die Verjährungsfrist für hinterzogene Abgaben auf 10 Jahre (bisher: 7 Jahre) verlängert. Die Verlängerung betrifft alle (hinterzogenen) Abgabenansprüche, die nach dem 31. Dezember 2002 entstanden sind. Zum anderen wurde die absolute Verjährungsfrist nach Entstehung des Abgabenanspruchs bei vorläufiger Veranlagung auf 15 Jahre (bisher: 10 Jahre) verlängert.

Wenn man sich ein Kraftfahrzeug „leistet“ …

Die Mineralölsteuer wurde je Liter Benzin um 4 Cent und je Liter Diesel um 5 Cent angehoben. Zusätzlich ist auch die Doppelbesteuerungswirkung durch die Umsatzsteuer zu beachten, sodass sich insgesamt je Liter Benzin eine Erhöhung um 4,8 Cent und je Liter Diesel um 6 Cent ergibt. Für Agrardiesel wirkt sich die Erhöhung jedoch nicht aus, weil die Vergütung ebenfalls um 5 Cent je Liter angehoben wurde. Somit entstehen Land- und Forstwirten durch die Erhöhung der Mineralölsteuer keine Nachteile.

Das Bonus-Malus-System des NoVA-Tarifs im Hinblick auf den CO2-Ausstoß ändert sich in zwei Etappen:

· In der ersten Etappe (1. März 2011 bis 31. Dezember 2012) wird für Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß über 180 g/km ein weiterer Zuschlag in der Höhe von 25,00 Euro je g/km eingehoben, sodass der Zuschlag nun 50,00 Euro je g/km beträgt. Hat das Fahrzeug einen CO2-Ausstoß über 220 g/km, wird darüber hinaus noch ein weiterer Zuschlag in der Höhe von 25,00 Euro je g/km eingehoben, sodass der (Gesamt-)Zuschlag 75,00 Euro je g/km beträgt.

· In der zweiten Etappe (ab dem 1. Jänner 2013) werden die Grenzen für den CO2-Ausstoß um 10 g/km herabgesetzt.
Was gibt es Neues im FLAG?

Bei der Familienbeihilfe gibt es einige – medial breit diskutierte – Änderungen. Die allgemeine Altersgrenze für die Gewährung der FB wurde auf das vollendete 24. Lebensjahr (bisher: 26. Lebensjahr) herabgesetzt. Sie wird darüber hinaus jedoch bis zum ehestmöglichen Abschluss eines Studiums (maximal jedoch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres) gewährt, wenn die gesetzliche Studiendauer 10 oder mehr Semester beträgt, die gesetzliche Studiendauer nicht überschritten wird und das Studium bis zu jenem Kalenderjahr begonnen wurde, in dem das 19. Lebensjahr vollendet wurde. Volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden, dürfen nun 10.000,00 Euro (bisher: 9.000,00 Euro) an steuerpflichtigem Einkommen im Kalenderjahr dazuverdienen. Bisher wurde die Familienbeilhilfe im September verdoppelt („13. Familienbeihilfe“). Nunmehr wird im September nur mehr ein Zusatzbetrag zur Familienbeihilfe in der Höhe von 100,00 Euro für jedes Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren ausbezahlt.

Weiters wurde auch der Mehrkindzuschlag für das dritte und jedes weitere Kind auf 20,00 Euro reduziert (bisher: 36,40 Euro).

Auch die Kreditinstitute werden „zur Kasse“ gebeten …

Die Kreditinstitute müssen eine Stabilitätsabgabe („Bankenabgabe“) an die Finanzbehörde abführen. Sie wird von zwei Bemessungsgrundlagen berechnet, einerseits von der adaptierten Bilanzsumme des Kreditinstituts und andererseits vom Derivatevolumen eines Geschäftsjahres.

· Der Steuersatz für die Berechnung von der adaptierten Bilanzsumme (das ist die durchschnittliche unkonsolidierte Bilanzsumme der ersten drei Kalendervierteljahre und des Jahresabschlusses des jeweiligen Geschäftsjahres, vermindert um bestimmte Positionen) ist progressiv gestaffelt und trägt dem Umstand Rechnung, dass größere Banken auch ein größeres Risiko für die Volkswirtschaft darstellen (können). Kleinere Banken mit einer Bilanzsumme unter 1 Mrd. Euro sind gänzlich von der Stabilitätsabgabe befreit. Zwischen 1 Mrd. Euro und 20 Mrd. Euro Bilanzsumme beträgt der Steuersatz 0,055 %, darüber 0,085 %.
· Die Stabilitätsabgabe vom Derivatevolumen (Durchschnitt der im jeweiligen Geschäftsjahr ausgewiesenen Nominale) beträgt 0,013 %.
Planen Sie eine Flugreise?

Für den Abflug von einem österreichischen Flughafen (Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien) mit einem mineralölbetriebenen Luftfahrzeug (Flugzeug, Hubschrauber etc.) ist von den Luftfahrzeughaltern eine Flugabgabe zu entrichten. Diese wird daher vermutlich auch die Ticketpreise erhöhen. Die Höhe der Flugabgabe ist abhängig von der Flugstrecke (gegliedert in drei Zonen: Kurzstreckenflüge 8,00 Euro, Mittelstreckenflüge 20,00 Euro und Langstreckenflüge 35,00 Euro).

Die Flugabgabe wird für Abflüge nach dem 31. März 2011 erhoben. Wenn der Flug bereits vor dem 1. Jänner 2011 gebucht wurde, ist jedoch auch noch für Abflüge nach dem 31. März 2011 keine Flugabgabe zu entrichten. Generell von der Flugabgabe befreit sind Kinder unter zwei Jahren, Flugpersonal, Ausbildungsflüge, Fallschirmflüge, Flüge für militärische, medizinische und humanitäre Zwecke, Abflüge nach einer nicht planmäßigen Landung (z. B. Notlandung, umdirigierter Flug) sowie Zwischenlandungen im Zuge von Transitflügen, die nicht länger als 24 Stunden unterbrochen werden. Kommt ein Abflug z. B. wegen eines technischen Gebrechens des Luftfahrzeugs oder wegen widriger Witterungsverhältnisse nicht zustande, fällt ebenfalls keine Flugabgabe an.

Weitere ausgewählte Neuerungen:

Neben den steuerlichen Neuerungen zum Lehrbuch sei noch auf folgende Neuerungen hingewiesen:

Es gibt Erleichterungen für Darlehens- und Kreditnehmer.

Im Gegenzug zur Einführung der Stabilitätsabgabe für Banken wurden die Darlehensgebühr (0,8 %) und die Kreditvertragsgebühr (0,8 % bzw. 1,5 %) mit Ablauf des 31. Dezember 2010 abgeschafft. Dadurch sollen einerseits die Darlehens- und Kreditnehmer entlastet werden und andererseits soll dies mittelbar auch den Banken im Sinne einer Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zugute kommen.

Weiters wurde auch die Gebühr für Gesellschafterdarlehen und für Gesellschafterkredite sowie die Gebühr für im Rahmen des Factoring-Geschäfts getroffene Vereinbarungen über die Gewährung eines Rahmens für die Inanspruchnahme von Anzahlungen abgeschafft.

Damit durch den Entfall der Darlehens- und Kreditvertragsgebühr nun nicht plötzlich die damit zusammenhängenden Erfüllungs- und Sicherungsgeschäfte (Bürgschaften 1 %, Hypothekarverschreibungen 1 % und Zessionen 0,8 %) gebührenpflichtig werden, wurden korrespondierend auch diese von der Gebührenpflicht befreit.

„Steuersünder“ aufgepasst!

Mit der Finanzstrafgesetz-Novelle 2010 und dem Betrugsbekämpfungsgesetz 2010 sind per 1. Jänner 2011 einige bedeutende Änderungen im Finanzstrafrecht eingetreten. Damit geraten Steuersünder künftig verstärkt ins Visier der Finanzbehörden. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen kurz umrissen:

· Ein neuer Tatbestand – der Abgabenbetrug

Das Finanzstrafrecht kennt als Tatbestände v. a. die Abgabenhinterziehung (mit den Unterfällen der gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Abgabenhinterziehung), die Abgabenverkürzung, Finanzordnungswidrigkeiten und nun neu auch den Abgabenbetrug. Weitere Finanzvergehen sind z. B. der Schmuggel, die Abgabenhehlerei oder der Sozialbetrug (Letzterer wird jedoch nicht vom Finanzstrafgesetz erfasst).

Der nun neue Tatbestand des Abgabenbetruges umfasst die Hinterziehung von Abgaben über 100.000,00 Euro mithilfe gefälschter Rechnungen bzw. Urkunden sowie die Tätigung von Scheingeschäften bzw. Scheinhandlungen, um dadurch einen Steuervorteil zu erzielen (also mit höherer krimineller Energie). Als Abgabenbetrug gilt damit z. B. auch die Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen, denen keine Lieferung oder sonstige Leistung zugrunde liegt.

· Ein neuer Strafenkatalog

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Tatbestandes „Abgabenbetrug“ wurde auch der Strafenkatalog neu gestaltet.

Bei Abgabenbetrug kann neben einer zwingenden Freiheitsstrafe zusätzlich auch eine Geldstrafe verhängt werden:

	hinterzogener Betrag
	Freiheitsstrafe
	Geldstrafe

	Abgabenbetrug:

> 100.000,00 bis 250.000,00 Euro

> 250.000,00 bis 500.000,00 Euro

> 500.000,00 Euro
	bis zu 3 Jahre

6 Monate bis 5 Jahre

1 bis 10 Jahre
	bis zu 1 Mio. Euro

bis zu 1,5 Mio. Euro

bis zu 2,5 Mio. Euro


Abgabenbetrüger haben mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer optionalen Geldstrafe bis zu 1 Mio. Euro zu rechnen, sofern der hinterzogene Betrag 250.000,00 Euro nicht übersteigt. Bei Verbänden umfasst die Geldstrafe sogar bis zu 2,5 Mio. Euro. Liegt der Abgabenbetrug zwischen 250.000,00 und 500.000,00 Euro und übersteigt die Freiheitsstrafe vier Jahre nicht, dann kann zusätzlich eine Geldstrafe von bis zu 1,5 Mio. Euro verhängt werden, bei Verbänden bis zu 5 Mio. Euro. Ist der hinterzogene Betrag größer als 500.000,00 Euro und übersteigt die Freiheitsstrafe acht Jahre nicht, dann kann optional eine Geldstrafe von bis zu 2,5 Mio. Euro verhängt werden, bei Verbänden sogar bis zu 10 Mio. Euro.

Zu beachten ist auch, dass die Banken bei Verdacht auf Abgabenbetrug eine Meldeverpflichtung haben und damit in diesem Fall auch das Bankgeheimnis durchbrochen ist.

Für die weiteren Finanzvergehen sind folgende Strafen vorgesehen:

	hinterzogener Betrag
	Freiheitsstrafe
	Geldstrafe

	Abgabenhinterziehung:

Regelfall

gewerbsmäßig

bandenmäßig
	bis zu 2 Jahre

bis zu 3 Jahre

bis zu 5 Jahre
	bis zum Zweifachen des hinterzogenen Betrages, mind. 20 %

bis zum Dreifachen des hinterzogenen Betrages

bis zu 1,5 Mio. Euro

	Abgabenverkürzung
	–
	bis zum Einfachen des verkürzten Betrages, mind. 10 %

	Finanzordnungswidrigkeit
	–
	je nach Finanzordnungswidrigkeit, z. B. bei max. 5.000,00 Euro bis zum halben Betrag etc.


· Verwaltungsvereinfachung: kein Strafverfahren in besonderen Fällen

Die Abgabenbehörde kann unter bestimmten Voraussetzungen von der Einleitung eines förmlichen Strafverfahrens absehen und der Steuersünder erhält auch keinen Eintrag ins Strafregister. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn der verkürzte Abgabenbetrag 10.000,00 Euro (innerhalb des Veranlagungszeitraumes von einem Jahr) nicht übersteigt und der Steuersünder den verkürzten Betrag zuzüglich eines Verkürzungszuschlages von 10 % innerhalb eines Monats an das Finanzamt entrichtet.

· Neue Zuständigkeitsgrenzen zwischen der Verwaltungsbehörde und den Gerichten

Grundsätzlich existieren im Finanzstrafverfahren – in Abhängigkeit von der Schwere des Finanzvergehens – zwei verschiedene Verfahren. Einerseits das verwaltungsbehördliche Finanzstrafverfahren mit Instanzenzug an den VwGH und andererseits das gerichtliche Strafverfahren mit Rechtszug an den OGH.

In die Zuständigkeit der Gerichte fallen alle Finanzvergehen, die vorsätzlich begangen wurden (Abgabenbetrug, Abgabenhinterziehung) und deren strafbestimmender Wertbetrag (= Wertbetrag, nach dem sich die Strafandrohung richtet) 100.000,00 Euro (bisher: 75.000,00 Euro) übersteigt. In die verwaltungsbehördliche Zuständigkeit fallen somit nun Vorsatzdelikte mit einem strafbestimmenden Wertbetrag von bis zu 100.000,00 Euro sowie wie bisher alle Fahrlässigkeitsdelikte (Abgabenverkürzung) und Finanzordnungswidrigkeiten.

· Steuersünder werden künftig (auch) von der „Finanzpolizei“ verfolgt.

Die neu geschaffene Finanzpolizei erweitert die schon bisher bestehende KIAB (Kontrolle illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung). Ihre Befugnisse sind sehr umfang​reich, so haben die ermittelnden Beamten z. B. uneingeschränkten Zutritt zu Grundstücken und Räumlichkeiten, auf bzw. in denen Steuersünder vermutet werden, sie sind zur Feststellung der Identität von Personen berechtigt und sie dürfen auch Fahrzeuge anhalten und diese überprüfen.

Auslandstätigkeiten sind nicht mehr von der ESt befreit.

Der VwGH hat die Befreiung von der ESt für Einkünfte aus begünstigten Auslandstätigkeiten (Bauausführung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen, Gewinnung von Bodenschätzen usw.) – das sog. „Montageprivileg“ – mit Ablauf des 31. Dezember 2010 als verfassungswidrig aufgehoben. Da dieser abrupte Wegfall sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber eine erhebliche Härte darstellt, können jedoch im Rahmen einer Übergangsregelung in den Jahren 2011 und 2012 noch zwei Drittel bzw. ein Drittel dieser Einkünfte steuerfrei belassen werden.

Meldepflicht für Auslandszahlungen – „Lex Meischberger“

Im Gefolge medienträchtiger Provisionszahlungen an Gesellschaften in Niedrigsteuerländern sind nun Auslandszahlungen über 100.000,00 Euro für im Inland erbrachte Leistungen, für Vermittlungsleistungen von unbeschränkt Steuerpflichtigen sowie für die kaufmännische und technische Beratung im Inland an die Abgabenbehörde meldepflichtig. Die Meldung muss in der Regel elektronisch bis Ende Februar des folgenden Kalenderjahres erfolgen.

Der Katalog der Bauleistungen – mit Reverse-Charge-Wirkung – wird erweitert.

Zu den Bauleistungen, bei denen die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger überspringt („reverse-charge“), zählt nun – neben den bereits bisher erfassten Tatbeständen der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken – auch die Reinigung von Bauwerken.
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